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I. Amtlicher Teil 

Bildung 

Dritte Verwaltungsvorschriften
 
zur Änderung der VV-Leistungsbewertung
 

Vom 27. Mai 2015
 
Gz.: 33-53100
 

Auf Grund des § 146 des Brandenburgischen Schulgesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 2. August 2002 (GVBl. I 
S. 78) bestimmt der Minister für Bildung, Jugend und Sport: 

1 - Änderung der VV-Leistungsbewertung 

Die VV-Leistungsbewertung vom 21. Juli 2011 (ABl. MBJS 
Nr. 5), die zuletzt durch Verwaltungsvorschriften vom 14. Juli 
2014 (ABl. MBJS Nr. 11) geändert worden sind, werden wie 
folgt geändert: 

1.	 Nummer 5 Absatz 5 Satz 2 wird aufgehoben. 

2.	 Nummer 6 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 5 wird die Tabelle wie folgt gefasst: 

„Note 1 2 3 4 5 6 
Erreichte 
Leistung 

ab 85 % ab 70 % ab 55 % ab 36 % ab 9 % 
unter 
9 %“ 

b) In Absatz 6 wird die Tabelle wie folgt gefasst: 

„Note 1 2 3 4 5 6 
Erreichte 
Leistung 

ab 92 % ab 81 % ab 67 % ab 50 % ab 30 % 
unter 
30 %“ 

3.	 In der Anlage wird der Abschnitt „Gymnasiale Oberstufe“ 
wie folgt gefasst: 

„Gymnasiale Oberstufe 
Einführungsphase an Gesamtschulen und Oberstufenzen
tren (berufliche Gymnasien): 

1.	 Schulhalbjahr 

Anzahl der Klausuren pro Kurs Dauer in Minuten 
Alle Fächer1 1  90  

2. Schulhalbjahr 

Fächer auf Anzahl der Klausuren pro Kurs Dauer in Minuten 
erhöhtem Anfor
derungsniveau 

1 90 

grundlegendem 1 in der zweiten Fremdsprache2 ,  90  
Anforderungsniveau1 1 in einem Fach nach Wahl3 

Qualifikationsphase an Gymnasien, Gesamtschulen und 
Oberstufenzentren (berufliche Gymnasien): 

Fächer auf 1. Schulhalbjahr 2. Schulhalbjahr 
Anzahl der Klau
suren pro Kurs 

Dauer in 
Minuten 

Anzahl der Klau
suren pro Kurs 

Dauer in 
Minuten 

erhöhtem 
Anforde
rungsniveau 

1 in jedem Fach mindes
tens 1355 

1 in jedem Fach mindes
tens 1355 

grundlegen
dem Anforde
rungsniveau 

1 in der zweiten 
Fremdsprache2 , 
1 in einem Fach 
nach Wahl3 

90 

1 in der zweiten 
Fremdsprache2 , 
1 in einem Fach 
nach Wahl3 

90 

Fächer auf 3. Schulhalbjahr 4. Schulhalbjahr 
Anzahl der Klau- Dauer in Anzahl der Klau- Dauer in 
suren pro Kurs Minuten suren pro Kurs Minuten 

erhöhtem 1 in den drei Abi 270 / 1 in den drei Abi mindes-
Anforde turprüfungsfächern 3154 turprüfungsfächern tens 1355 

rungsniveau 
grundlegen 1 im gewählten 1 im gewählten 
dem Anforde mündlichen Abitur 135 mündlichen Abitur 135 
rungsniveau prüfungsfach prüfungsfach 

1 Ausgenommen Intensivierungskurs 
2 Wer zwei Fremdsprachen auf erhöhtem Anforderungsniveau belegt, wählt 

für die Klausur ein anderes Fach auf grundlegendem Anforderungsniveau. 
3 Die Entscheidung trifft die Schülerin oder der Schüler. 
4 Sofern Deutsch Abiturprüfungsfach ist, beträgt die Dauer der Klausur 315 Mi

nuten. 
5 Die Entscheidung über die Dauer im jeweiligen Fach trifft die Fachkonferenz.“ 

2 - Inkrafttreten 

Diese Verwaltungsvorschriften treten am 1. August 2015 in 
Kraft. 

Potsdam, den 27. Mai 2015 

Der Minister
 
für Bildung, Jugend und Sport
 

Günter Baaske
 

Rundschreiben 3/15 

Vom 28. Mai 2015
 
Gz.: 33.03-51601
 

Termine und Fristen für die Abiturprüfungen im Jahr 2016 
im Zweiten Bildungsweg 

1.	 Termine und Fristen für die Abiturprüfung im Jahre 
2016 im Zweiten Bildungsweg 

Für die Abiturprüfung im Jahre 2016 im Zweiten Bildungs
weg gelten die in der Anlage beigefügten Termine und Fris
ten. 
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Der Plan für die Durchführung der schriftlichen Prüfungen 
im ersten bis dritten Abiturprüfungsfach wird zwei Wochen 
vor Beginn des Prüfungszeitraumes durch öffentlichen Aus
hang in der Einrichtung bekannt gemacht. Die Pläne für die 
Durchführung der mündlichen Prüfungen im vierten Ab
iturprüfungsfach und für die zusätzlichen mündlichen Prü
fungen im ersten bis dritten Abiturprüfungsfach werden 
zwei Unterrichtstage vor dem Beginn des jeweiligen Prü
fungszeitraumes durch öffentlichen Aushang in der Ein
richtung bekannt gemacht. 

Anlage 

Zwischen zwei schriftlichen Abiturprüfungen soll ein Prüf
ling mindestens einen Tag Pause haben. Die zusätzlichen 
mündlichen Prüfungen im ersten bis dritten Abiturprü
fungsfach finden für einen Prüfling an einem Tage statt, so
fern der Prüfling nicht Prüfungen an verschiedenen Tagen 
wünscht und dies möglich ist. 

2.	 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Dieses Rundschreiben tritt am 1. August 2015 in Kraft und 
am 31. Juli 2016 außer Kraft. 

Termine und Fristen für die Abiturprüfung im Jahre 2016 im Zweiten Bildungsweg 

Vorgang Bezug zur ZBWV *) Termin/Frist 
Unterrichtsbeginn 31.8.2015 
Wahl des dritten und vierten Abiturprüfungsfaches **) § 24 Absatz 4 Satz 2 spätestens am 18.9.2015 
Mitteilung der gewählten schriftlichen Abiturprüfungsfächer 
an das staatliche Schulamt 

spätestens am 25.9.2015 

Bildung des Prüfungsausschusses § 31 spätestens am 5.10.2015 
Vorlage des schulischen Zeitplanes für die Abiturprüfung 
(Entwurf) beim staatlichen Schulamt 

§ 29 Absatz 1 spätestens am 16.10.2015 

Vorlage der Aufgabenvorschläge für die schriftliche Abitur
prüfung beim staatlichen Schulamt 

§ 35 Absatz 5 spätestens am 29.1.2016 

Festlegung der Bewertungen für das vierte Semester frühestens am 11.4.2016 
Zulassung zur Abiturprüfung § 30 frühestens am 18.4.2016, 

spätestens am 28.4.2016 
Unterrichtsende für das vierte Semester 4.5.2016 
schriftliche Abiturprüfungen § 36 vom 9.5.2016 bis spätestens 27.5.2016 
mündliche Prüfungen im vierten Abiturprüfungsfach § 38 Absatz 1 vom 30.5.2016 bis spätestens 10.6.2016 
Feststellung des vorläufigen Prüfungsergebnisses; 
Festlegung zusätzlicher mündlicher Prüfungen im ersten 
bis dritten Abiturprüfungsfach 

§ 38 Absatz 2 
§ 38 Absatz 3 

frühestens am letzten Tag der mündlichen 
Prüfungen im vierten Abiturprüfungsfach, 
spätestens am 17.6.2016 

Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse in den schriftlichen 
Prüfungen und in den mündlichen Prüfungen im vierten 
Abiturprüfungsfach; Bekanntgabe der festgelegten zusätz
lichen mündlichen Prüfungen im ersten bis dritten Abitur
prüfungsfach 

frühestens am letzten Tag der mündlichen 
Prüfungen im vierten Abiturprüfungsfach, 
spätestens am 17.6.2016 

Wahl zusätzlicher mündlicher Prüfungen im ersten bis 
dritten Abiturprüfungsfach durch den Prüfling **); 
Wahl der Reihenfolge der zusätzlichen mündlichen Prüfun
gen im ersten bis dritten Abiturprüfungsfach durch den 
Prüfling **) 

§ 38 Absatz 4 
§ 38 Absatz 5 

frühestens nach Bekanntgabe der Prüfungs
ergebnisse im ersten bis vierten Abitur
prüfungsfach und der festgelegten zusätz
lichen mündlichen Prüfungen im ersten bis 
dritten Abiturprüfungsfach, 
spätestens am 17.6.2016 

zusätzliche mündliche Prüfungen im ersten bis dritten 
Abiturprüfungsfach 

§ 38 Absatz 3 und 5 frühestens drei Tage nach Bekanntgabe der 
Prüfungsergebnisse im ersten bis vierten 
Abiturprüfungsfach, 
spätestens am 22.6.2016 

Ausgabe der Abiturzeugnisse spätestens am 30.6.2016 

*)	 Verordnung über die Bildungsgänge des Zweiten Bildungsweges (ZBW-Verordnung - ZBWV) vom 6. Juli 1998 (GVBl. II S. 490), die zuletzt durch Verord
nung vom 6. November 2012 (GVBl. II Nr. 93) geändert worden ist. 

**)	 Termine mit einem Sternchen-Symbol müssen im schulischen Zeitplan mit einer Uhrzeitangabe versehen sein. 
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II. Nichtamtlicher Teil 

Stellenausschreibungen im Bundesgebiet 

Im Bereich des Landesamtes für Schule und Lehrerbildung ist 
vorbehaltlich des Vorliegens der haushaltsrechtlichen Voraus
setzungen beabsichtigt, in nachfolgenden Regionalstellen Stel
len für Schulleitungsfunktionen neu zu besetzen: 

I. Regionalstelle Brandenburg an der Havel 

Schulleiterin bzw. Schulleiter an einem Gymnasium 

Vicco-von-Bülow-Gymnasium
 
Heinrich-Zille-Straße  30
 
14532 Stahnsdorf
 

- Besetzung zum 01.02.2016 

Aufgaben: 
Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewährleis
tung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Verwal
tungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen im 
Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der schuli
schen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem Schul
träger und der Regionalstelle; Zusammenwirken mit Lehr
kräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit dem 
Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schuli
scher Arbeit; Sicherung einer geordneten Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit; entscheidet über den Unterrichtseinsatz 
der Lehrkräfte; Förderung der schulischen Ausbildung der 
Studierenden sowie der Lehramtskandidatinnen und Lehr
amtskandidaten; Gewährleistung der Schulprofilbildung 
und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und Evalu
ierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule als 
eine sich entwickelnden Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen
den Schulkultur. 

Voraussetzungen: 
Befähigung für die Laufbahn des Studienrats (zwei allge
meinbildende Fächer); mehrjährige Bewährung in der Un
terrichtspraxis im Bildungsgang zum Erwerb der allgemei
nen Hochschulreife 

Anforderungen: 
Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 
Zusammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit 
dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungs
gremien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; ho
he Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständig
keit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kennt
nisse über das Schulrecht im Land Brandenburg; umfas
sende Kenntnisse über die Leitung und Organisation des 
Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedin
gungen und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der 
brandenburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifika
tion auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht. 

Weitere Hinweise: 
Die Stelle kann mit einer/einem Beamten oder mit einer/ 
einem tariflich Beschäftigten besetzt werden. Sie ist mit 
der Besoldungsgruppe A 16 BbgBesG bewertet. Sofern die 
Stelle mit einer oder einem tariflich Beschäftigten besetzt 
wird, erfolgt die Zahlung eines außertariflichen Entgeltes 
in Höhe von zurzeit 6.294,01 Euro. 

Das Amt als Schulleiterin oder Schulleiter wird gemäß § 120 
Landesbeamtengesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur Höchst
dauer von zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine Beförde
rung in das entsprechende Amt oder eine Höhergruppie
rung kann erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen 
und sonstigen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfol
gen. 

Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden bei gleicher Qualifikation und Eignung bevorzugt be
rücksichtigt. 

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. 

Schriftliche Bewerbungen sind unter Angabe der angestrebten 
Funktion innerhalb von vier Wochen nach Veröffentlichung 
der Ausschreibung im Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, 
Jugend und Sport zu richten an das 

Landesamt für Schule und Lehrerbildung
 
Regionalstelle Brandenburg an der Havel
 
Die Leiterin 

Magdeburger Straße 45
 
14770 Brandenburg an der Havel.
 

II. Regionalstelle Neuruppin 

Schulleiterin bzw. Schulleiter an einer Grundschule 

Geschwister-Scholl-Grundschule
 
An der Lake 25
 
14612 Falkensee
 

- Besetzung zum 01.08.2015 

Aufgaben: 
Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewährleis
tung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Verwal
tungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen im 
Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der schuli
schen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem Schul
träger und der Regionalstelle; Zusammenwirken mit Lehr
kräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit dem 
Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schuli
scher Arbeit; Sicherung einer geordneten Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit; entscheidet über den Unterrichtseinsatz 
der Lehrkräfte; Förderung der schulischen Ausbildung der 
Studierenden sowie der Lehramtskandidatinnen und Lehr
amtskandidaten; Gewährleistung der Schulprofilbildung 
und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und Evalu
ierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule als 
eine sich entwickelnden Organisation auf der Grundlage 
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eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen
den Schulkultur. 

Voraussetzungen: 
Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Primar
stufe; mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis in 
der Primarstufe. 

Anforderungen: 
Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 
Zusammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit 
dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungs
gremien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; ho
he Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständig
keit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kennt
nisse über das Schulrecht im Land Brandenburg; umfas
sende Kenntnisse über die Leitung und Organisation des 
Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedin
gungen und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der 
brandenburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifika
tion auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht. 

Weitere Hinweise: 
Die Stelle kann mit einer/einem Beamtin/en oder mit einer/ 
einem tariflich Beschäftigten besetzt werden. Sie ist mit 
der Besoldungsgruppe A 14 BbgBesG bzw. Entgeltgrup
pe 14 TV-L bewertet. 

Das Amt als Schulleiterin oder Schulleiter wird gemäß § 120 
Landesbeamtengesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur Höchst
dauer von zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine Beförde
rung in das entsprechende Amt oder eine Höhergruppie
rung kann erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen 
und sonstigen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen. 

Stellvertretende Schulleiterin bzw. stellvertretender 
Schulleiter an Grundschulen 

Grundschule „Friedrich-Ludwig-Jahn“ 
Zur Hainholzmühle 24 
16928 Pritzwalk 

- Besetzung zum 01.02.2016 

Aufgaben: 
Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab
wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigenver
antwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Geschäfts
verteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin oder des 
Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder seiner Aufga
ben, insbesondere beim Zusammenwirken mit Lehrkräften, 
Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit dem Ziel der 
Sicherung und Entwicklung der Qualität schulischer Ar
beit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts- und Er
ziehungsarbeit, der Gewährleistung der Schulprofilbildung 
und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und Evalu

ierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule als 
einer sich entwickelnden Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen
den Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen Ein
richtungen und Behörden.. 

Voraussetzungen: 
Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Primar
stufe; mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis in 
der Primarstufe. 

Anforderungen: 
Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar
beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsar
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schulträ
ger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; Durch
setzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belastbarkeit; 
erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie die Fä
higkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das Schul
recht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnisse über 
die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; gesicher
te Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele der Um
gestaltung und Entwicklung der brandenburgischen Schu
le; der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet des 
Schulmanagements ist erwünscht. 

Weitere Hinweise: 
Die Stelle kann mit einer/einem Beamtin/en oder mit einer/ 
einem tariflich Beschäftigten besetzt werden. Sie ist mit 
der Besoldungsgruppe A 12 BbgBesG zuzüglich Amtszu
lage bzw. Entgeltgruppe 11 TV-L zuzüglich Amtszulage 
bewertet. 

Die Funktion als stellvertretende Schulleiterin oder stell
vertretender Schulleiter wird zur Feststellung der Bewäh
rung in der Funktion übertragen. Die Feststellung der Be
währung erfolgt nach Ablauf eines Jahres. Eine Beförde
rung in das entsprechende Amt oder eine Höhergruppie
rung kann erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen 
und sonstigen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfol
gen. 

Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden bei gleicher Qualifikation und Eignung bevorzugt be
rücksichtigt. 

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. 

Schriftliche Bewerbungen sind unter Angabe der angestrebten 
Funktion innerhalb von vier Wochen nach Veröffentlichung 
der Ausschreibung im Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, 
Jugend und Sport zu richten an das  

Landesamt für Schule und Lehrerbildung
 
Regionalstelle Neuruppin
 
Herrn Kowalzik
 
Trenckmannstr. 15  

16816 Neuruppin.
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III. Regionalstelle Frankfurt (Oder) 

Stellvertretende Schulleiterin bzw. stellvertretender 
Schulleiter an einer Grundschule 

Hegermühlen-Grundschule 

Hegermühlenstraße 8
 
15344 Strausberg
 

- Besetzung zum nächstmöglichen Termin 

Aufgaben: 
Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Ab
wesenheit oder Verhinderung; selbstständige und eigenver
antwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Geschäfts
verteilungsplan; Unterstützung der Schulleiterin oder des 
Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder seiner Aufga
ben, insbesondere beim Zusammenwirken mit Lehrkräften, 
Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit dem Ziel der 
Sicherung und Entwicklung der Qualität schulischer Ar
beit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts- und Er
ziehungsarbeit, der Gewährleistung der Schulprofilbildung 
und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und Evalu
ierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule als 
eine sich entwickelnden Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen
den Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen Ein
richtungen und Behörden. 

Voraussetzungen: 
Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Primar
stufe; mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis in 
der Primarstufe. 

Anforderungen: 
Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar
beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsar
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schulträ
ger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; Durch
setzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belastbarkeit; 

erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie die Fä
higkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das Schul
recht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnisse über 
die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; gesicher
te Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele der Um
gestaltung und Entwicklung der brandenburgischen Schu
le; der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet des 
Schulmanagements ist erwünscht. 

Weitere Hinweise: 
Die Stelle kann mit einer/einem Beamten oder mit einer/ 
einem tariflich Beschäftigten besetzt werden. Sie ist mit 
der Besoldungsgruppe A 13 BbgBesG bzw. Entgeltgrup
pe 13 TV-L bewertet. 

Die Funktion als stellvertretende Schulleiterin oder stell
vertretender Schulleiter wird zur Feststellung der Bewäh
rung in der Funktion übertragen. Die Feststellung der Be
währung erfolgt nach Ablauf eines Jahres. Eine Beförde
rung in das entsprechende Amt oder eine Höhergruppie
rung kann erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen 
und sonstigen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfol
gen. 

Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden bei gleicher Qualifikation und Eignung bevorzugt be
rücksichtigt. 

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. 

Schriftliche Bewerbungen sind unter Angabe der angestrebten 
Funktion innerhalb von vier Wochen nach Veröffentlichung 
der Ausschreibung im Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, 
Jugend und Sport zu richten an das  

Landesamt für Schule und Lehrerbildung
 
Regionalstelle Frankfurt (Oder)
 
Herrn Gerhard Kranz
 
Gerhard-Neumann-Straße 3
 
15236 Frankfurt (Oder).
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